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Niederschrift über die Sitzung 

 
des Gemeinderates der Gemeinde Speichersdorf 
- öffentlicher Teil - 
_______________________________________________________________________ 
 
 

Tag und Ort 
 

am 28.11.2011 im Sitzungssaal des Rathauses 
 

 

Vorsitzender 
 

1. Bürgermeister Manfred Porsch 
 

 

Schriftführer/in 
 

Maria Kaußler 
 

 

Eröffnung der Sit-
zung 

 

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung um 19:00 Uhr für eröffnet. Er stellt fest, 
dass sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen wurden, und dass Zeit, 
Ort und Tagesordnung für die öffentliche Sitzung gemäß Art. 52 Bayer. 
Gemeindeordnung (GO) ortsüblich bekannt gemacht worden sind. 
 

 

Anwesend 
 

Von den  21  Mitgliedern  (einschl. Vorsitzender) des Gemeinderates der 

Gemeinde Speichersdorf sind  20  anwesend: 
 

 
 1. Bürgermeister  
Herr Manfred Porsch  
 2. Bürgermeister  
Herr Rudolf Heier  
 3. Bürgermeister  
Herr Hans Schmid Teilnahme im Verlauf von TOP 2 
 Mitglieder Gemeinderat  
Herr Günther Bauer  
Herr Edmund Bruckner abwesend zu TOP 1 
Herr Manfred Dorsch  
Frau Claudia Fischer  
Herr Dr. Wolfgang Hübner  
Herr Rudolf Kirchberger  
Frau Sybille Neuner  
Herr Christian Porsch  
Herr Fritz Schindler  
Frau Lydia Schlöger  
Herr Markus Seitz  
Herr Roland Steininger  
Frau Manuela Uhr  
Herr Norbert Veigl abwesend zu TOP 9.2 
Herr Günther Vogel  
Frau Simone Walter  
Herr Gerd Zetlmeisl  
Herr Martin Zimmermann  
 Ortssprecher/in  
Herr Johann Landgraf  
Frau Edeltraut Poisel  
 Verwaltung  
Frau Michaela Hösl  
 Schriftführerin  
Frau Maria Kaußler  
 
Es fehlen entschuldigt: 
--- 
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Der Vorsitzende stellt fest, dass der Gemeinderat der Gemeinde Speichersdorf somit nach Art. 47 
Abs. 2/3 GO beschlussfähig ist. 
 
1. Bürgermeister Porsch begrüßt die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Speichersdorf 
sowie die Vertreter der Presse und eröffnet die Sitzung.  
 
Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil  

 1.  Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 07.11.2011 
  
 2.  Nachtragshaushalt 2011; Beschluss über den Nachtragshaushalt 2011 
  
 3.  Antrag der Flurbereinigungsgenossenschaft Wirbenz auf Übernahme des Flurweges 

(Grundstück Flnr. 142/0, Gemarkung Wirbenz) durch die Gemeinde 
  
 4.  Bekanntgaben 
  
 4.1.  Terminbekanntgaben 
  
 5.  Sonstiges 
  
 5.1.  Kanalisation Nairitz/Kodlitz 
  
 5.2.  Beschilderung bei der Einfahrt Speichersdorf-West; Sichtbehinderung 
  
 5.3.  Anbringung eines Wegweiserschildes der Firma Rosenthal in der Neustädter Straße 
  
 

Öffentlicher Teil  

 1 Genehmigung der Niederschrift über die öffentlic he Sitzung vom 
07.11.2011 

  
  
 Beschluss:  

Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 07.11.2011 wird  
genehmigt. 
 

  Abstimmung: 19 : 0 
 
 

 2 Nachtragshaushalt 2011;  
Beschluss über den Nachtragshaushalt 2011 

  
 Aufgrund verschiedener Veränderungen und Verschiebungen der Haus-

haltsansätze wurde die Erstellung eines Nachtragshaushaltsplanes erfor-
derlich. 
 
Der Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2011 mit den einzelnen Posi-
tionen der Mehr-/Mindereinnahmen und –ausgaben wurde den Gemeinde-
ratsmitgliedern mit der Ladung bereits zugestellt und wird durch Herrn  
1. Bgm. Porsch nochmals vorgetragen und erläutert. 
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Der Verwaltungshaushalt erhöht sich in den Einnahmen und Ausgaben um 
426.000,00 € von bisher 6.947.700,00 € auf nunmehr 7.373.700,00 €; dies 
entspricht einer Erhöhung um ca. 5,78 %.  

 
Der Vermögenshaushalt erhöht sich in den Einnahmen und Ausgaben um 
622.000,00 € von bisher 4.579.000,00 € auf nunmehr 5.201.000,00 €; dies 
entspricht einer Erhöhung um ca. 11,96 %.  
 
Der Gesamthaushalt erhöht sich in den Einnahmen und Ausgaben um 
1.048.000,00 € von bisher 11.526.700,00 € auf nunmehr 12.574.700,00 €, 
eine Erhöhung von ca. 8,33  %. 
 

Im Jahr 2011 wird die Gemeinde Speichersdorf eine Kreditaufnahme in 
Höhe von 1.693.900,00 € in Anspruch nehmen. Die Kreditaufnahme hat 
sich zur Aufstellung des Haushaltsplanes im Frühjahr 2011 nicht verändert. 
Im Jahr 2011 sind 47.900,00 € weniger Kreditaufnahme geplant, als noch 
im Frühjahr vorgesehen war. Der Kredit in Höhe von 1.693.900,00 € ist 
bereits genehmigt. Die Gemeinde kann einen Haushaltseinnahmerest bil-
den, um im kommenden Jahr bei Engpässen bis zur Genehmigung des 
neuen Haushaltes diese Kreditaufnahme in Anspruch nehmen zu können.   
 
Geplant für 2011    1.693.900,00 € (Kreditaufnahme) 
Tilgung      660.000,00 € 
 
Der Schuldenstand zum 31.12.2011 wird sich somit wie folgt entwickeln:  
 
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres:  7.031.384,88 €             
+ Darlehensaufnahme       1.693.900,00 €  
       8.725.284,88 € 
./.  Ordentliche Tilgung       660.000,00 € 
Schuldenstand zum 31.12.2011            8.065.284,88 € 
 
Zum Jahresende wird sich die Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner auf 
1.336,64 € (8.065.284,88 € : 6.034 Einwohner) belaufen. Eine Änderung 
der Pro-Kopf-Verschuldung wird damit nicht bewirkt.   
 
Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 21.11.2011 über den Nach-
tragshaushalt beraten und empfiehlt dem Gemeinderat die Annahme in 
vorliegender Form.  
 

 Beschluss:  
Der Gemeinderat der Gemeinde Speichersdorf stimmt dem Nachtrags-
haushaltsplan für das Jahr 2011 in der vorliegenden Form zu.  
          Abstimmung:        20  :  0 
 
3. Bgm. Schmid nimmt an der Sitzung teil. 
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Beschluss:  
 
Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Speichersdorf für das Haus-
haltsjahr 2011 
Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeord-
nung erlässt die Gemeinde Speichersdorf folgende Nachtragshaushalts-
satzung: 
Die beiliegende Satzung ist Bestandteil dieses Beschlusses.  
  
 

  Abstimmung: 21 : 0 
 
 

 3 Antrag der Flurbereinigungsgenossenschaft Wirben z auf Übernahme 
des Flurweges (Grundstück Flnr. 142/0, Gemarkung Wi rbenz) durch 
die Gemeinde 

  
 Sachvortrag: 

Die Flurbereinigungsgenossenschaft Wirbenz beantragt die Übernahme 
des Feldweges östlich von Wirbenz durch die Gemeinde Speichersdorf 
und begründet diesen Antrag damit, dass dieser Weg schon seit vielen 
Jahren für den Straßenverkehr als Ortsumfahrung von Wirbenz dient.  
Diese Begründung entspricht vollinhaltlich den Tatsachen, da nachweislich 
viele Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Teufelhammer fahren bzw. den 
Friedhof von Wirbenz erreichen wollen, diese Ortsumfahrung von Wirbenz 
nutzen. 
Selbst Lastkraftwagen nutzen diese östliche Umfahrungsmöglichkeit von 
Wirbenz, um ihre Fahrziele zu erreichen. 
Der Antrag der Flurbereinigungsgenossenschaft Wirbenz, das Eigentum 
sowie die Baulast und die Unterhaltungslast an diesem Weg auf die Ge-
meinde Speichersdorf zu übertragen, wurde in der letzten Bauausschuss-
sitzung erörtert. Der Bauausschuss akzeptiert die Begründung des Antra-
ges und empfiehlt dem Gemeinderat, dem Antrag der Flurbereinigungsge-
nossenschaft Wirbenz stattzugeben.  
 
In einem Gespräch mit Herrn Riedel vom Amt für Ländliche Entwicklung 
hat dieser mitgeteilt, dass im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens 
Speichersdorf III Grundstücksflächen mit einem m²-Preis von 1,50 €/m ver-
gütet werden. Nachdem das Wegegrundstück eine Fläche von 1.110 m² 
aufweist, würde daraus ein Ablösebetrag von 1.665,00 € resultieren.  
 
In der entstehenden Diskussion bringt GR Seitz unter Verweis auf das 
Gleichheitsprinzip vor, weshalb die Gemeinde noch einen Ablösebetrag für 
den Weg zahlen soll, da z.B. in Nairitz in vergleichbarer Situation der Weg 
kostenlos auf die Gemeinde übergegangen ist.  
 
2. Bgm. Heier vertritt auch die Meinung einer unentgeltlichen Überlassung 
des Flurweges, da seitens der Gemeinde wenig Eigeninteresse für diesen 
Weg bestehe, jedoch vorrangig die Antragsteller davon profitieren.  
 
GR Kirchberger und GR Porsch Chr. sprechen sich ebenfalls zu dieser 
Meinung aus. 
 
Der Gemeinderat kommt zu dem abschließenden Ergebnis, aus beidersei-
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tigem Interesse die Bau- und Unterhaltungslast auf der Grundlage des un-
entgeltlichen Übergangs des Weges zu übernehmen.  
 

 Beschluss:  
Der Gemeinderat beschließt, entsprechend dem Antrag der Flurbereini-
gungsgenossenschaft Wirbenz, das Eigentum, die Baulast und die Unter-
haltungslast für den Weg Flnr. 142/0, Gemarkung Wirbenz, welcher vom 
Straßenverkehr als Umfahrung von Wirbenz dient, zu übernehmen mit der 
Maßgabe der unentgeltlichen Eigentumsübertragung des Weges an die 
Gemeinde. 
                                                                     Abstimmung:   21   :   0 

   
 4 Bekanntgaben 
  
 4.1 Terminbekanntgaben 
  
 Theaterabend der Falken am 03.12.2011, Landgasthof Imhof,  

19.30 Uhr 
 
Seniorenweihnachtsfeier am 04.12.2011 in der Sportarena,  
Beginn 14.00 Uhr 
 
Weihnachtsmarkt in Kirchenlaibach am 10.12.2011, ab 16.00 Uhr 
 
Adventskonzert in der Kath. Kirche Kirchenlaibach am 11.12.2011,  
15.00 Uhr 

  
   
 5 Sonstiges 
  
 5.1 Kanalisation Nairitz/Kodlitz 
  
 Auf Nachfrage von GR Seitz zu dem Beginn der Wasser- und Kanalbauar-

beiten in Nairitz und Kodlitz berichtet 1. Bgm. Porsch, dass der Bau der 
Druckleitung und der Kanalisation in diesem Bereich für nächstes Jahr mit 
eingeplant ist, um bereits bewilligte Zuschüsse zu sichern.  
 
Zur Anfrage von GR Bruckner zur Maßnahme in Frankenberg führt er aus, 
dass derzeit noch geprüft wird, ob ein Anschluss der Abwasserdruckleitung 
an das Kanalnetz in Losau günstiger sein könnte als nach Speichersdorf. 
Creußen und Prebitz seien für einen Anschluss bereit. Die Gemeinde steht 
in Gesprächen mit diesen Kommunen, so dass in einer entsprechenden 
Studie die Kosten erstellt werden können. 
 

  
   
 5.2 Beschilderung bei der Einfahrt Speichersdorf-W est; Sichtbehinderung  
  
 GR Kirchberger verweist auf eine durch die neu angebrachte Beschilde-

rung entstandene Sichtbehinderung bei der Anschlussstelle Speicherdorf-
West an der B 22.  
 
1. Bgm. Porsch wird eine Prüfung der Situation veranlassen.  
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 5.3 Anbringung eines Wegweiserschildes der Firma R osenthal in der  

Neustädter Straße 
  
 GR Bauer bringt vor, dass die Anbringung des Wegweiserschildes der Fir-

ma Rosenthal in der Neustädter Straße an einer Laterne problematisch sei.  
GR Steininger ergänzt dazu, dass das Schild aufgrund der niedrigen An-
bringung auch für den Winterdienst Schwierigkeiten bereitet und höher an-
gebracht werden müsste.  
 

  
   
 
 
Für die Richtigkeit der Niederschrift: 
 
 
 
P o r s c h  
1. Bürgermeister 

 Kaußler  
Schriftführerin 

 


